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RS OGH 1974/4/23 4Ob18/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.04.1974

Norm

ArbGerG §25 D

ZPO §240 Abs1 A

ZPO §577 Abs1

Rechtssatz

Die Einrede der heilbaren sachlichen Unzuständigkeit, des Vorliegens einer Schiedsgerichtsvereinbarung, kann im

arbeitsgerichtlichen Verfahren auch noch in der Berufung gegen ein Versäumungsurteil vor Eingehen auf die sachliche

Berechtigung des Klagebegehrens erhoben werden.
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